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MIR Bürgermeister Klein und
Grosse Rathe , so man nennet die

Zweyhundert der Stadt Zürich , entbieten allen
und jeden Unsern Angehörigen zu Stadt und
Land Unsern gnädigen , wohlgeneigten Willen,
und darbey zu vernehmen : Demnach Wir ge¬
wahren müssen , daß das in Ao . i ? ss . wegen
der Handlung des Vaumwollen -Garns und Fa,
bricirens der Tüchlenen publicierte Mandat der¬
gestalt in Vergessenheit gekommen ist , daß , zu
grossem Nachtheil des Dberkeitlicden Zohlrega^
kis und der Kaufmannschaft , vieler Mißbrauch
und Uebertrettmrg desselben sich eingeschliechen:
Als haben Wir , um solchem erforderlich abzu¬
helfen , bemeldtes Mandat wiederum von Wort
zu, Wort bestätiget , anbey mit dem Zusatz einer
nähern Bestimmung in Betreff der Handelschaft
mit dem sogenannten Schnellergarn vermehrt,
mithin wiederum öffentlich kund zu machen gut
befunden.

Fremden Bevorderst lassen Wir es bey dem in
Ao. i ??9. errichteten Baumwollen- Garns-

Verkauf. NiederlagSort verbleiben/ dahin dann allesBaumwollen- Garn, so aussert Unsern Ge¬
richten und Gebieten gespunnen, und in die¬
selbe zum Verkauf eingeführt wird, zubrin¬
gen sey», und woselbsten und sonften nirgends- ,
wo es ab- und ausgeladen werden solle; also
und dergestalten, daß, wann ein Fremder
seine Waar dahin gebracht haben wird, ih-
me solche sowol Unseren Verburgerteu in
ihren Häusern zum Verkauf anzutragen, als
auch gegen andere Fremde in dem Nieder-
lagsorl sechsten zu verhandle», wie bishero
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die ungehinderte Freyheit zustehen; alles Ver¬
handeln/ Kaufen und Verkaufen derselben
aber in Privat-Zunft- Schenk- und Wirths¬
häusern von Fremden, Einheimischen und
Landleuten, gänzlich abgestrickt seyn solle;
da dann der darzu auch eigens bestellte Ober.
seitliche Waagmeister, den Ein- und Aus-
zohl, so auch den Waaglohn und Pfundzohl,
nach Laut und Sage Unserer Oberkeitlichen
Zohlordnunq pflichtmaßig einzuziehen, und
alle Fronfasten das hieran gefallene in Uns¬
rer Stadt Seckelamt getreulich zu liefern
haben wird. Worbey ferner Unsere Verord¬
nung und Meynung ist, daß, wenn ein Frem-
der einem Unserer Verburgerten eine Par¬
they Garn zu kaufen geben thut, dieser je-
nein einen mit seinem Handelszeichen bekräf¬
tigten Schein, daß er den Pfuüdzohl über
sich genommen, zu ertheilen, oder,wann er
von einer Parthey nur einen Theil erkauft,
wie viel des Unerkausten annoch reftiere,
und ob er den Pfundzohl über lieh genom-
wen? dem verordneten Waagmeister eben be-
meldter Maassen anzuzeigen habe; wo aber
ein Fremder allhier sein Garn nicht verkau¬
fen könnte, solle er dasselbige mit Erstattung
des in der Zohlordnung bestimmten Auszohls
wiedrum aussert Unsere Gerichte und Gebiete
unverwehrt führen mögen Damit nun die¬
ser Unserer Verordnung desto besser in all-
weg nachgelebt, und die betrugliche Ueber,
trettere erforderlich abgeschreckt werden, ha¬
ben Wir gesetzt und erkennt, daß gegen die¬
jenige, welche in eint ald cmderm Stuck dar-
wider handelnd erfunden wurden, mit Con-
stscation der Maar und annoch einer-Geld-
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büß von 4v Mark Silbers ohnverschont ver¬
fahren werden, und von solcher Büß, wel¬
che unnachläßlich einzuziehen rst, dem Latder
die Helfte zukomme» solle,

dütt , Da Wir dann wcikers verordnet, -aß
Baum- von nun an keiner Unserer Verburgerten,

hie. welche Baumwollen - Garn um den Lohn
siacs Land spinnen lassen, selbiges aussert hiesigem Ge-
svimim zu spinnen zu lassen befugt, sondern, bey,

sonsren»ach Beschaffenheit der Umständen zu !
erwarten habender angemessener Büß, Lands¬
kinder, derenthalber Wir Uns versehen, daß
sie mit aller Treu und behörigem Fleiß zu j
entsprechen beflissen seyn, auch sich alles Be¬
trugs und Feuchtend bey hoher Strafe hüten
werdind, dazu zu gebrauchen pflichtig seyn, ^
mithin aber ius Gegentheil auch niemand
Unserer Angehörigen zu Stadt und Land,
Baumwollen zu spinnen und zu weben von
Fremden annehmen mögen, und die erfin¬
dende Fehlbare zu gebührender Strafe gezo¬
gen werden sollen.

Or-nunq, Da benebens in Ansehung Unserer An-
w-c dtt gehörigen auf der Landschaft hierüber Unser
Lräa'rHoch -Oberkeitlicher Befehl dahin gehet, daß
amd-m die Träger sowol als die Tüchler, so ihre
ucn' lassm Tücher aus Rädli- Garn und trockener Ge-
iiiögm. fpunst fabrtciren, nirgend anderstwo als in

hiesiger Stadt Baumwollen zu kaufen und
anzunehmen, auch solche sodann auf dem
Land spinnen zu lassen befugt seyn sollen;
jedoch so, daß sie das Garn nur von ein¬
zelnen Spinneren selbsten in ihrer der Trä¬
geren und Tüchleren Wohnhäuseren abnehmen
mögen; wo hingegen ihnen nicht erlaubt ist,
mehrere Gespunst sammethaft von Trägeren



75

einzunehmen oder zu erkaufe»/ auch ihr Garn
j oder Tücher anderstwohtn als Unseren Ver-
! bürgerten in -er Stadt zu verkaufen, maas.

sen ihnen daö Kaufen und Verkaufen dessel-
! beu in denen Wirths- Schenk«Privat- und
! Zunfthäusern an Fremde und auch Angehö¬

rige, gänzlich verbotten seyn solle.
Und weilen Wir wahrgenommen, daß Ordnung

! in verschiedenen Gegenden Unserer Landschaft^ die
das sogenannte Schneller- Garn dermaassen Gespünst^
in Uebung gekommen, daß solches sowol von
den Tucherfabrikanten in der Stadt, als von
den Tüchlersn auf dem Land, wegen den da-
bey findenden Vortheilen mehrerer Trockne
und sicherer Beurtheilung seiner Feinheit,
vorzüglich vor dem Pfund-Garn gekauft und
gebraucht wird; inzwischen aber die öffentliche
Treue erheischt, weil man diese Art Gespunst
nicht bey demGewicht, sondern bey demSchnel-

! ler oder Strängen kaust und verkauft, daß
der Enthalt des Schnellers, daS ist die An-

^ zahl der Umgängen und Wette des Haspels,
Oberkettlich bestimmt werde; so ordnen und
setzen Wir denselben, in Uebereinstimmung
mit dem in Unserer Nachbarschaft sowol,
als auch zum Theil bey Uns schon eingeführ¬
ten Gebrauch, auf tausend Umgänge von
hiesiger Ellen Haspelweite; unter ernstlicher
Ermahnung an männtglich, der diese Art

' Gespunst spinnt und lieferet, zu geflissener
Beobachtung dieser Ordnung, bey Consisca-

' tion des Garns und angemessener Strafe ge¬
gen diejenige Spinner oder Träger, welche
betruglich handlen, und ihre Schneller von
zu wenig Umgängen, oder von zu kurzem
Haspel verfertigen wurden.
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Mrord - Was sodann die feinen Tüchlt vetrift , so
nunq we- aus nasser Gcspunst oder dem sogenannten

seinenTü Löthli- Garn gemacht werden/ lassen Wrr es
ehern aus bey dem Alten , und zwar in Conforimtät
nasser Gc- der V9j, Unserm Kleinen Rath schon in
xLthli. Ao. 1670. ergangenen und in Ao. 169; . be¬
sam. stätiglen und erläuterten Erkanntnuß bewen¬

de« / und sollen alle Tücher von trockner und
nasser Gespunst, rauh / ungefärbt und unge-
bleickt, nirgends anderstwohin als anhero
an Unsere Verburgerte verkauft werden; auch
sollen sie- die Tüchlere, ihre Baumwollen
nirgends anderftwo als bey hiesigen Verbur-
gerten kaufen mögen. Denen Farberen und
Bleicheren zu Stadt und Land , solle nach
altem Herkommen verbotten seyn, von je¬
mand anderem als von Bürgeren zu färben
und zu bleicken anzunehmen. In der gänz¬
lichen Meynung, daß alte und jede, so in
obangeführten Stucken fehlbar erfunden wür¬
den, mit Consiscation der Waar , gänzlicher
Niedertegung des Gcwerbs, und je uachBe-
wandtnuß des Fehlers auch noch mit em¬
pfindlicher GHdstrafe, von welcher dem Lai-
der gleichfalls die Helfte geordnet ist, ange¬
sehen werden sollen.

Wir versehen Uns aber vielmehr , daß ein
jeder solche Unsere Verordnungen gebührend zu
beobachten , und in alten Stucken gehorsam zu
erfüllen sich bestreben , und dadurch ihm selbst
vor Schaden , Strafe und Verantwortung zu
seyn wohl wissen werde.

Geben Montags den rzsten Wintermonats , von der
Gnadenreichen Geburt Christi , Unsers einigen Erlösers
gezehlt , Eintausend , Siebenhundert , L -tebcnzig und
Zwey Jahr.

Lanzlcy der Stadt Zurrch.
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